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Juleica
Ausbildung

Übungsleiterinnen und Übungsleiter, Trainerinnen und
Trainer haben die Möglichkeit, sich in Themen der
(überfachlichen) Jugendarbeit weiterzubilden und die
„Jugendleitercard“ (Juleica) an einem Wochenende zu
erwerben. Voraussetzung für den Erwerb der Juleica
nach diesem Lehrgang ist eine gültige ÜL bzw. Trainer-
C Lizenz.
Auf dem Programm stehen, ergänzend zur Lizenz-
Ausbildung, folgende Themen: 

• Gruppenprozesse
erkennen und verste-
hen – Konsequenzen
für das Verhalten als
Gruppenleitung, 

• Konflikte in Gruppen
meistern,

• attraktive Angebote für
Mädchen und Jungen
im Verein – Motivation
durch Beteiligung,

• Jugendschutzgesetz
und Aufsichtspflicht in
der Jugendarbeit,

• Fördermitteln für
Aktivitäten im Verein. 

Der Lehrgang wird mit
16 LE als Spezialblock-
baustein innerhalb der
ÜL C Lizenz
Ausbildung (LSB)
anerkannt und kann
zur Verlängerung ÜL C
Lizenz Breitensport
genutzt werden.

Alle Lehrgangstermine und die Möglichkeit 
zur Online-Anmeldung gibt es im Bildungsportal:
http://bildungsportal.lsb-niedersachsen.de

Wir möchten allen Engagierten in niedersächsischen
Sportvereinen ermöglichen, an den Angeboten teilzu-
nehmen. Wenn dazu spezifische Rahmenbedingungen
notwendig sind oder ein Assistenzbedarf besteht 
werden wir uns bemühen, gemeinsam eine Lösung zu
finden.

Lust auf mehr Lehrgänge?Juleica für ÜL
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Die Juleica-Ausbildung ist eine Qualifizierungsmöglich-
keit für Engagierte in der Vereinsjugendarbeit z. B.
Betreuerinnen und Betreuer von Kinder- und Jugend-
freizeiten, J(unior)-Teams oder Jugendwarte. 

WER KANN TEILNEHMEN?
Jugendliche und Erwachsene im Alter von 16 bis 60 +,
die sich in der Vereinsjugendarbeit engagieren oder
zukünftig engagieren möchten. Sportassistentinnen und
Sportassistenten können bereits mit 15 Jahren teilneh-
men.

WELCHE ZIELE HAT DIE AUSBILDUNG?
In der Ausbildung geht es um die Leitung Gestaltung
von Angeboten, die sich an den Interessen von Kindern
und Jugendlichen orientieren und über den „normalen“
Übungs- und Trainingsbetrieb hinausgehen.

WELCHE INHALTE HAT DIE AUSBILDUNG? 
• Ziele und Angebote der Jugendarbeit im

Verein/Verband,
• Meine Rolle und Aufgaben als Leiterin bzw. Leiter

einer Gruppe,

• Was mache ich wenn …. pädagogische Aspekte in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,

• Umgang mit Konflikten,
• Aufsichtspflicht, Jugendschutz und andere

Rechtsfragen,
• Beteiligungsmöglichkeiten und Interessenvertretung

von Kindern/Jugendlichen im Verein,
• Organisation und Finanzierung von Jugendfreizeiten

und Projekten,
• Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen,

Mädchen und Jungen,
• Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport(verein),
• und natürlich praktisches „Handwerkszeug“ in Form

von Spielen und anderen Bewegungsaktionen.

WIE IST DIE AUSBILDUNG ORGANISIERT? 
Die Ausbildung umfasst 60 LE (1 LE = 45 Minuten), sie
findet in der Regel an mehreren Wochenenden oder
kompakt als Wochenlehrgang statt. 
Die Ausbildung wird von den Sportjugenden vor Ort in
den Sportregionen durchgeführt. Auch einige Landes-
fachverbände haben die Juleica-Ausbildung im Angebot.

SONDERURLAUB/BILDUNGSURLAUB
Für Ausbildungen die kompakt in der Woche stattfinden
kann Bildungs- oder Sonderurlaub beantragt werden.

JULEICA – WAS IST DAS?
Die Juleica (= Jugendleiter/in-Card) soll Engagierte, die
in der Jugendarbeit aktiv sind, stärken und ihnen für
ihre vielfältigen Aufgaben eine amtliche Legitimation
gegenüber z. B. Behörden, Vereinen, Beratungsstellen
und Sorgeberechtigten geben. Die 1999 eingeführte Card
ist bundesweit gültig und ist gleichzeitig ein Nachweis
der absolvierten Ausbildung.

Juleica Ausbildung

Zusätzlich soll die Juleica die gesellschaftliche Anerken-
nung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck
bringen und ist deshalb mit einer Reihe von Rechten
und Vergünstigungen, wie die Inanspruchnahme von
Arbeitsbefreiung für Zwecke der Jugendpflege und des
Jugendsports, Freistellung vom Unterricht, Mitgliedschaft
im Jugendherbergswerk, Zuschüssen etc., verbunden. 

WIE KANN ICH EINE JULEICA BEANTRAGEN?
Die Beantragung der Juleica ist nur online möglich.
Unter www.juleica.de ist dazu eine Registrierung erfor-
derlich. Voraussetzungen für die Beantragung sind:
• Tätigkeit in der Jugendarbeit in einem Verein oder

Verband,
• Juleica Ausbildung oder der Nachweis vergleichbarer

beruflicher Qualifikationen,
• Nachweis einer Erste-Hilfe-Ausbildung,
• Unterschrift einer Verhaltensrichtlinie,
• E-Mail Adresse und digitales Passfoto.

Für Fragen zum online-Antragsverfahren: 
Tel. 0511 1268-161, 
E-Mail: juleica@lsb-niedersachsen.de

WIE LANGE IST DIE JULEICA GÜLTIG 
UND WIE KANN ICH SIE VERLÄNGERN?
Die Juleica ist drei Jahre gültig. Zur Verlängerung muss
eine Fortbildung im Umfang von mind. 11 LE nachge-
wiesen werden. Die Verlängerung erfolgt wie die
Erstausstellung unter www.juleica.de 

Als Dankeschön für das Engagement in der
Jugendarbeit …
bietet die Sportjugend Niedersachsen Juleica-
Inhaberinnen und -Inhabern besondere
Vergünstigungen:
• Reduzierung der Teilnahmegebühr bei Fortbil-
dungsmaßnahmen der Sportjugend 
Niedersachsen um 10 € pro Lehrgang,

• Zuschuss in Höhe von 2 €/Tag bei der Teil-
nahme an Ferienfreizeiten, die von der 
Sportjugend Niedersachsen bezuschusst werden.

Weitere Informationen über regionale und
bundeseinheitliche Vergünstigungen unter:
www.juleica.de

WERDEN LERNEINHEITEN (LE) AUS DER JULEICA-
AUSBILDUNG AUF DIE ÜL C- LIZENZ ANGERECHNET?
Wer eine Juleica Ausbildung bei der Sportjugend
gemacht hat bekommt 40 LE auf die ÜL C Lizenz
(Breitensport/sportartenübergreifend) angerechnet. 
Es müssen zusätzlich zur Juleica noch der ÜL C Grund-
und der ÜL C-Aufbaulehrgang besucht werden.
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